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1 .,... • ,- 1-na ... ra-c v-raoner-l'leyer, Ingo I''Iurer, 
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Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton < Ben y a 
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1010 wie n 

WIEN, 1980-08-20 

"!lIAS 

1980 Q08 ... 28 
zu 6'111J 

Die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Grabher-I"loyer, Ingo 11urer und Genossen, NI'. 671/J., betreffend Brannt­

,vein-I'Io:copolges_et z, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die bäuerliche abgabefrei Branntweinerz'cugung für den Hausbe.darf 

besteht bereits seit dem Jat.ll.'e 18350 In den Vorschriften des De\ltschen 

Reichsministers der Finanzen, die als Bsterreichische Rechtsvorschrif­

ten ücernommen vJUrden, wurce dieses al te Recht in eingeschrär ... 'cter Form 

beibehaltenb 

Die monopolabgabefreie Herstellung von Br8r~~twein für den Haus­

baderf vürd durch einen ErleB des ehemaligen Reichsministers der 

Finanzen auf Grund der im Art. IV § 5 Abs.1 der EinfVO erteilten Er­
mi:ichtigung geregelto Abschno I Zo1 dieses Erlesses regelt die Voraus­

setzung für die Ha1.1sbrandberechtigungo Der betreffende Text lautet: 
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UDie Ve7'ciinstirunc:. Branntwei!! für den Eausbedarf monoDolab-. ~ . - ~. -
gabe:;:'rei herstelle~ zu dürfen (Hausbrandberechtigu:ng), steht nur 

natürlichen Tersonen zu, die 

1. di~ (Lond-, Forst-)-wirtschaft als Eigentümer, P~chter oder' 

Nutznießer vo~ Grundstiicken auf eigene Recr...:nung betreiben, ihren 

ordentlichen 'tloh,'Jsi tz am Sitz des land(forst- )-wirtschaftlichen 

Betriebes ha'ben~ sich persönlich Ö3r Bewirtschs,ftung ihres land­

lL"1d forstwirtschaftlichen Betriebes ",ddmen und entweder körper­

lich mi ta::-bei ten oder ihren J.Jebensunterhal t l.md den Lebensunter­

hal. t der bei ihnen ständig in Kost und \iorillung stehenden Familien­

angehö::-igen und Bediensteten vorwiegend aus dem Ertrag ihrer Land­

und Forstwirtschaft decken, oder 

2. dm: W'ej.n-, Obst- oder Gartenbau hauptberuflich betreiben." 

Gemäß Abscr.L!l. VIII Zo8 des Erlasses ist es nicht zulässig, HBUS­

-branntwein an Dritte,· nicht haushaltsangehörige Personen, zu ver­
kaufen, verta~schen oder zu verschenken. 

Der EntvJUrf des Bundesministeriums für Finanzen behandelt in 

seinem § 81 im Zusammenhang rot t § 68 Abs,o 1 Zo 1 und Abs. 2 die steuer­

freie· I~erstel1ung von Hausbrsr:.nt'VJeino Nach die sen Bestimmungen kann 

der Inhaber eines 1and- u.."1d forshürtschaftlichen Betriebes unter Ab­

findung bis zu einer Höchstmc.mge von '15 Liter Aethylalkohol, für je­

den im gemeinsamen Haushalt lebenden Feoilienangehörigen und Dienst­

nehmer '3 Liter Aethylalkohol steuerfrei herstellen .. Vor'aussetzung hie­

für' ist allerdings, deß der Abfindungsberechtigter gemäß § 68 des Ent­

'\'mrfes ist. AbJindungsberechtigter ist der Inhaber eines Grundstückes 

des land- undforshvirtschk')ftlichen Vermögens, wenn die "Jirtschaftliche 

Einheit oder deren Teil eine be\oJirtsch9.ftete Fläche von mindestens 

9~ h8, bei den Unterarten landwirtschaftliches und forstwirtschaft.:!::i er:, 

liches Vermögen jedoch mindestens .1..ha urnfDßt. Der Obstbau ist nach 

de.TI! BevJcrtungsgesetz 1955 eine Sonderkultür des landi'1irtschaftliehen' 

Vermögens. Landwirtschaftliche Betriebe, die unter diesen Grenzen lie­

~en, 11,,9ben kein. Recht zur Herstellung von steuerfreiem Branntwein für 

den Hausbedarf. 
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TT' I d "b un'ter agen 8ru er, vJieviele landwirtschaftliche Betriebe' 

Österr'eicns Brannt\-Jein herstellen, liegen nicht vor~ weil nicht,' 

erhoben \'\lird, ob eine Person, die ar.findungf:noJeise als Inhaber' 

einer :BrenIlerei oder als Stoi'fbesitzer Branntwein herstellt," 

I,Gnd\virt ist. Grob geschätzt haben im Durchscr .. ni tt der letzten 

drei ,Betriebsj 9.hre jähr:l.ich rund 26.500 Land\oJirte 'abfindungs-
• ~ -+-' h '11 .... I d' . Z 't h •. . B \velSe Jjrar.mvwe:L:n~erges'te.L-'-(;. n ::..esem eJ. raum .,Boen Je e..;.. 

trie'bsjahr durchschni ttlich 58. 000 I.t:mdwirt'emonopolabgabefrei~, 

Brannt\vein er38ugt (-'1976/77: 66.146, 1977/78: 55.214,1978/79; 
52.799) • 

Antwort auf Frage 2: 

-
Durch den vorl:5fgenden Gesetzentwurf soll der Kreis der Land-

wirte ~ die begünstigt Brannt\1einproduzieren dürfen, keine Ein­

schränkungerfahren! Es darf erwartet werden, daß Personen, denen, 

nach der reutigen Rechtslage die Hausbrandberechtigungzusteht, 

die Voraussetzungen erfüllen, die für die Herstellung von Brannt­

wein unter Abfindung und für die Hausbrandbegiinstigmlg, 'insbesondere 

§§ 68 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 und 81 des Ent,·mrfes, bestehen. 

tbchAbsc'b..nitt Irr Z.8 der geltenden He.usbrandbestimmungen darf 

der monopolabgabefrei hergestellte Brap,.ntwein nur im HaushaI t des ' 

Hausbrar:dberechtigten verwendet \t/erden.Eineentgel tliche ode,r un­

entgeltliche Abgabe ar. dritte Personen, die nicht zum Haushalt ge­

hören~ ist verboten. Eine Erschwerung der begünstigten Branntwein­

herstellung könnte deshalb keine Auswirkung auf die Ertrst:;slage 

land\'.'irtschaftlicher Betriebe haben. Der Enhmrfi'ur ein Branntwein­

monopol-- und Branntvl8insteuergesetz sieht ein solches Ve:rbot nicht 

vor. Insoferne stellt der gegenständliche Gesetzentwurf eine wesent­

liche Verbesserung gegenüber der derzeitigen Rechts18ge dar., 

Uns Bundesmin:i.stcrium ,für Land- und Forstwirtschaft hat mit 
Schreiben vom 18. Juni 1980, 21. 11.251/01-1 1/80, im Begutachtungs-
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verfahren zu § 81 des Enb,mrfes, der die steuerfreie Erzeugung 

von }3·r<.<rmtwein für den HS.usbedarf reGel t ~ Stellung genommen und 

die Auffassung vertreten, daß bei der Berechnung der steuer-

freien I"lenge nicht 'allein -wie in den Erläu.terUngen ·angeführt 

der durchscht"1ittliche Pro-Kopf-Verbrauch für Trinkbranntwein in' 

österreich herangezogen,'sondern auchau2' die speziellen Bedürf;'" . 

nisse des landwirtschaftlichen. Betriebes eingegAngen werden sollte. 

Das B"u.ndesministerium für Finanzen hat zugesagt, mit dem Bu.."1des-·· 

ministerium für Lsnd- und Forstwirtschaft Anfang September 1980 

auf Beamtenebene hinsichtlich der ,steuerfreien Erzeugung von 

Brannt'\'I1ein für den Hausbedarf Gespräch zu führen. 
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